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48. Einführungskurs für a.o. Kommunionhelfer/innen
Gemäß der Instruktion „Immensae caritatis“ Nr. I, 1. sind die Ortsor-
dinarien ermächtigt, geeigneten und als außerordentliche Spen-
der/innen namentlich benannten Personen die Erlaubnis zu erteilen,
im Einzelfall, für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer die Kommunion
zu spenden sowie Kranken ins Haus zu bringen, sofern:
a) kein Priester, Diakon oder Akolyth zur Verfügung steht;
b) diese wegen anderer Seelsorgeverpflichtungen, wegen Krankheit

oder wegen vorgerückten Alters verhindert sind;
c) die Zahl der Kommunikanten so groß ist, dass die Feier der Messe

oder die Austeilung der Eucharistie außerhalb der Messe zu lange
dauern würde.

Am Sonntag, 7. November 2011, 9.00 bis 16.00 Uhr, findet in St. Vir-
gil der nächste Einführungskurs für außerordentliche Kommunionhel-
ferinnen und Kommunionhelfer statt.

Anmeldungen durch das zuständige Pfarramt sind bis spätestens
15. Oktober 2010 an das Erzb. Ordinariat zu richten.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 30 be-
grenzt. Nachmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden!

Für die Anmeldung ist zu beachten:
• Wenn die Notwendigkeit besteht, Laien als Kommunionhel-

fer/innen einzusetzen, soll dies im Pfarrgemeinderat besprochen
werden.

• Das Formular „Ansuchen um Beauftragung zum Dienst des Kom-
munionhelfers“ (erhältlich im Erzb. Ordinariat oder unter:
www.kirchen.net/ordinariat/page.asp?id=4216) ist für jede/n Kandi-
daten/Kandidatin auszufüllen und an das Erzb. Ordinariat zu sen-
den. Danach erhalten die Genannten persönlich die Einladung zum
Einführungskurs.

Erzb. Ordinariat, 10. August 2010, Prot.Nr. 809/10
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49. Neokatechumenaler Weg:
Endgültige Approbation des Statuts durch den

Päpstlichen Rat für die Laien
Der Neokatechumenale Weg nahm seinen Anfang im Jahr 1964 unter
den Barackenbewohnern von Palomeras Altas in Madrid durch das
Wirken von Herrn Francisco (Kiko) Gómez Argüello und Frau
Carmen Hernández, die auf Bitte der Armen hin, unter denen sie
lebten, begannen, ihnen das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen.
Im Laufe der Zeit konkretisierte sich dieses Kerygma in einer kateche-
tischen Synthese, die auf dem Dreifuß „Wort Gottes – Liturgie –
Gemeinschaft“ gegründet ist und die einzelnen Personen zu einer brü-
derlichen Communio und einem reifen Glauben zu führen sucht.

Dieses neue Itinerarium der christlichen Initiation, das aus der Spur
der Erneuerung erwuchs, welche vom Zweiten Vatikanischen Konzil
ausging, traf auf das lebhafte Interesse des damaligen Erzbischofs von
Madrid, Seiner Exzellenz Monsignore Casimiro Morcillo. Er ermu-
tigte die Initiatoren des Weges, diesen Weg in den Pfarreien einzufüh-
ren, die danach fragten. So verbreitete er sich nach und nach in der
Erzdiözese Madrid und in anderen spanischen Diözesen.

Im Jahr 1968 trafen die Initiatoren des Neokatechumenalen Weges in
Rom ein und ließen sich im Borghetto Latino nieder. Mit der Zustim-
mung Seiner Eminenz Kardinal Angelo Dell’Acqua, des damaligen
Generalvikars Seiner Heiligkeit für die Stadt und den Bezirk Rom, be-
gann man eine erste Katechese in der Pfarrei Nostra Signora del Santis-
simo Sacramento e Santi Martiri Canadesi. Von diesem Zeitpunkt an
hat sich der Weg in Diözesen der ganzen Welt nach und nach ausge-
breitet.

Der Neokatechumenale Weg ist ein Itinerarium katholischer For-
mung, das „im Dienst des Bischofs als eine der diözesanen Durchfüh-
rungsweisen der christlichen Initiation und der ständigen Glaubenser-
ziehung“ steht (Statut, Art. 1 § 2). Er besitzt öffentliche Rechtspersön-
lichkeit (vgl. Dekret des Päpstlichen Rates für die Laien vom 28.
Oktober 2004).

Der Neokatechumenale Weg – der im Schoß der Pfarreien in kleinen
Gemeinschaften gelebt wird, die aus Personen verschiedenen Alters
und verschiedener sozialer Lage bestehen – verwirklicht sich gemäß
der von den Initiatoren vorgeschlagenen Leitlinien, die im Statut und
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in den Bänden mit dem Titel Orientierungen für die Katechisten-
Teams enthalten sind (vgl. Statut, Art. 2, Nr. 2); er hat sein letztes Ziel
darin, die Gläubigen stufenweise zur Intimität mit Jesus Christus zu
führen und sie zu aktiven Gliedern in der Kirche und glaubwürdigen
Zeugen der Guten Nachricht des Retters zu machen; er fördert die
Mission ad gentes nicht nur in Missionsländern, sondern auch in jenen
traditionell christlichen Ländern, die heute leider tiefgehend säkulari-
siert sind; er ist ein Instrument für die christliche Initiation der Er-
wachsenen, die sich auf den Empfang der Taufe vorbereiten, nach den
Normen des Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Heilige Kon-
gregation für den Gottesdienst, 6. Januar 1972).

Der Diener Gottes Johannes Paul II. hatte wiederholt und auf ver-
schiedene Weise die Fülle der Früchte eines dem Evangelium gemäßen
Radikalismus und eines außerordentlichen missionarischen Schwungs,
die der Neokatechumenale Weg ins Leben der Gläubigen, in die Fami-
lien, in die Pfarrgemeinden bringt, sowie den Reichtum der Berufun-
gen zum Priester- und Ordensleben, die aus ihm hervorgegangen sind,
unterstrichen. Dadurch erweist er sich als ein «Itinerarium katholi-
scher Formung, gültig für die Gesellschaft und für die gegenwärtige
Zeit» (AAS 82 [1990] 1513–1515).

Der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. hat seinerseits in seiner
Ansprache an die Glieder des Neokatechumenalen Weges am 12. Ja-
nuar 2006 bekräftigt: «Eure apostolische Tätigkeit möchte im Her-
zen der Kirche, in vollkommener Übereinstimmung mit ihren Richt-
linien und in Gemeinschaft mit den Teilkirchen, in denen ihr wirken
werdet, ihren Platz finden und so den Reichtum der Charismen, die
der Herr durch die Initiatoren des Weges erweckt hat, in seiner ganzen
Fülle zur Geltung bringen» (Insegnamenti di Benedetto XVI II, 1
[2006], 58–59).

Daher:

Nach Ablauf der fünfjährigen Approbationszeit „ad experimentum“
des Statuts des Neokatechumenalen Weges (vgl. Dekret des Päpst-
lichen Rates für die Laien vom 29. Juni 2002);

In Anbetracht des - von zahlreichen Bischöfen bezeugten – wertvollen
Beitrags, den der Weg weiterhin am Werk der Neuevangelisierung
durch eine Praxis leistet, die in ihren nunmehr vierzig Lebensjahren in
vielen Teilkirchen aufgenommen und wertgeschätzt worden ist ;
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Aufgrund des bei diesem Dikasterium von Herrn Francisco José
(Kiko) Gómez Argüello, Frau Carmen Hernández und Don Mario
Pezzi, den Mitgliedern des Internationalen Verantwortlichen-Teams
des Neokatechumenalen Weges, eingereichten Gesuchs um endgültige
Approbation des oben genannten Statuts;

Unter wohlwollender Annahme der eingebrachten Änderungen an der
Fassung des Statuts;

Aufgrund der Artikel 131 und 133, § 1 und § 2 der Apostolischen Kon-
stitution Pastor Bonus über die Römische Kurie

BESCHLIESST

der Päpstliche Rat für die Laien die endgültige Approbation des Sta-
tuts des Neokatechumenalen Weges, die ordnungsgemäß vom Dikas-
terium beglaubigt und in Kopie in dessen Archiven hinterlegt wurden.
Dies geschieht im Vertrauen darauf, dass diese statutarischen Normen
feste und sichere Leitlinien für das Leben des Weges bilden und eine
Unterstützung der Hirten in ihrer väterlichen und wachsamen Beglei-
tung der neokatechumenalen Gemeinschaften in den Teilkirchen sind.

Gegeben im Vatikan, am 11. Mai 2008, am Hochfest von Pfingsten.

Josef Clemens Stanisław Ryłko
Sekretär Präsident
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50. Personalnachrichten
• Diözese Eisenstadt

Diözesanbischof: Dr. Ägidius Johan Zsifkovics (Ernennung am
9. Juli 2010, Bischofsweihe am 25. September 2010)

Annahme des Rücktritts und Ernennung zum Apostolischen
Administrator: Diözesanbischof Paul Iby (9. Juli 2010)

• Katechetisches Amt
Fachinspektor für röm.-kath. Religion an allgemeinbildenden
höheren und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und
an landwirtschaftlichen Schulen:
Prof. Mag. Herbert Tiefenthaler (1. September 2010)

• Apostolische Werk „Kirche und Sport“
Diözesandelegierte:
Mag. Rudolf Weberndorfer,
Josef Melchhammer (22. Juli 2010)

• Dienstbeendigung
HR Prof. Mag. Martin Salzmann als Fachinspektor für
röm.-kath. Religion an allgemeinbildenden höheren und berufs-
bildenden mittleren und höheren Schulen und an landwirtschaft-
lichen Schulen (31. August 2010)



83

51. Mitteilungen
• Neue Adresse (ab 1. August 2010)

Univ.Prof. Dr. Johann Hirnsperger
Grabenstraße 31/4/13
8010 Graz

• Geschlossene Dienststellen
Salzburg-Universitätspfarre und KHG:
9. August bis 5. September 2010

• Literaturhinweis
Welt und Umwelt der Bibel: Türkei. Land der frühen Christen
Ein dichtes Netzwerk von Städten und jüdischen Gemeinden, eine
einheitliche Sprache, religiöse Aufgeschlossenheit – das Gebiet der
heutigen Türkei bot den frühen christlichen Missionaren ideale Aus-
gangsbedingungen. Nicht nur der Völkerapostel Paulus hat hier ge-
wirkt. In Kleinasien kam es zu entscheidenden Weichenstellungen
für das junge Christentum: Hier wurde auf Konzilen in Nizäa, Kon-
stantinopel und Ephesus um den Glauben gerungen, hier wurden die
Jünger Jesu erstmals „Christen“ genannt.
Die Artikel in diesem Heft zeigen die Welt des frühen Christentums
in Kleinasien: Was wissen wir von ihrem Leben und Gottesdiensten?
Wer waren die ersten Bischöfe und Märtyrer? Welche christlichen
Gruppen bildeten sich? Welche Schriften aus der Zeit kennen wir
noch? Und wie lebten die jüdischen Gemeinden?
Mit seinen Abbildungen eignet sich das Heft auch für Türkei-Rei-
sende. Eine aktuelle Reportage stellt eine Ausstellung zum Pilgerwe-
sen in den verschiedenen Weltreligionen vor.

Einzelheft € 11,–; Jahresabo (4 Ausgaben) € 38,– (für Studenten
nach Vorlage der Inskriptionsbestätigung minus 25 %); jeweils zzgl.
Versandkosten.

Erhältlich bei:
Österreichisches Katholisches Bibelwerk
Stiftsplatz 8, 3400 Klosterneuburg
Tel. 02243 / 329 38
Fax 02243 / 329 38 39
E-Mail zeitschriften@bibelwerk.at
www.bibelwerk.at
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